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(Leilage c. 4) hervorging; veruintainen in slectionibus ka- 
elendis reßiuin asscnsum inquiri et indulßeri ininime prokibe- 
inus. Oas ist ein interessantes Zugeständnis: hatte man etwa jetzt, 
schon fünf Jahre nach dem Bündnis, auf feiten der Regierung 
eingesehen, daß man der Kirche zu weit entgegengekommen war?1) 
Der vergleich mit unserem König Lothar III. drängt sich unwill­
kürlich aus. Aber wenn dieser Schluß auf eine Spannung zwischen 
der Regierung, die damals noch der Jarl Lrling führte, und dem 
Lrzbischos Eystein über die Zrage der Beteiligung des Staates 
an den Vischofswahlen richtig ist, dann hat es sich doch wohl nur 
um ein Vorspiel von ernsteren Konflikten gehandelt; dem Rönig 
Sverre gegenüber nahm die Kurie auch diese leichte Milderung 
zurück und verbot U94 jeglichen regius Konsensus bei den 
Wahlen?)

1) In der vielumstrittenen Urkunde des Königs Magnus (vgl. 5. ZSO 
Knm. 3) heiht es: ... st prstsr boc äs elsotionibns kaoisndis et ooolosiis 
äisponondis, in qnidns oliin rsxins oonssnsns abolitns sst st abiuratvs, 
seiliost Huoä roZibns irrs^nisitis sxisoopatus äarentur st evvlosio . 
oonürino (Diplomat. Island, l, 223 Nr. 39),- mir scheint die Stelle aus der 
in der folgenden 6nm. genannten Papsturkunde (reZins oonssnsns!) ent­
lehnt zu sein.

2) Nr. 17126: 8tatuiinns insnxer, nt in eleetionidns sxisooxoruiL st 
abbatnin nulla vis, nulla poientia, null» anotoritas vsl oonssnsns 
roxius ssn xrinoixis intsrvsniat noo kavors ixsornin PnsMarn okiioiuin 
kovissiastios xrslationis obtinoat, nisi c^ncm conooräi slsotiono illi, ad 
Pio« clcetio portinst, vaoanti «oolssis soisntia st inoubus iudieavsrint 
axtiorsrn.

') Nach R. Reiser, Den norske kirkes hist. 264 war von 1157/8 bis 
1169 Thorstein Bischof von Gslo; über seine Todesart finde ich nichts.

Was wir über den norwegischen Episkopat aus unserem neuen 
Material erfahren, ist nun allerdings derart, daß es strengen 
Rirchenmännern ein gelindes Grauen einflößen mußte. Ein 
Bischof hielt eine Konkubine und machte kein hehl daraus, ein 
anderer war inutilig und zum Rücktritt bereit: in beiden Zöllen 
sollte der Erzbischof für brauchbaren Ersatz sorgen, wobei aber 
nicht an eine Mitwirkung des Rönigs gedacht ist (Nr. 8 § 6). Gb 
die Bestimmung, daß der emeritierte Bischof in ein Kloster oder 
kollegiatstift eintreten soll (Nr. 2 § 3), sich auf einen von diesen 
beiden bezieht, steht dahin. In Gslo aber wurde ein Bischof er­
schlagen?) Oer Mord scheint mit politischen Vorgängen nichts ;u 


